
Studentenvertretung der 

Sonder- und Heilpädagogik 
Arbeitskreis für 
Sonder- und Heilpädagogik 
Wasagasse 12 
1090 Wien 

t 
\ 

Präsidium des �ationalrates 
Parlament 

Dr .Karl Renner Ring 
1010 Wien 

Betreff: 

Wien, 6. Feb. 1990 

Datum: - 9. FEB.1990 

I ��rtellt .. .t: L_fo_'� __ .,f---' 

Stellungnahme zum derzeit zu begutachtenden 
Entwurf des Psychotherapiegesetzes 

Sehr ge�hrte(r) Herr/Frau AbgeordneteCr) zum Nationalrat! 

Die Studentenvertretung der Sonder- und Heilpädagogik in 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für Sonder- und Heilpädagogik 
möchte hiermit ihre Unterstützung zum Entwurf des 
Psychctherapie�esetzes nachdrücklich zum Ausdruck bringen. 

A. Vm-bemer-kunc; 

De� A?beitskreie �0� Sonder- und Heil�ädagogik und die Studenten­

ver t rete rI�nen s�nc �ie Interessensvertretung der 1190 

Stude�tln�en der Sc�der- und Heilpädagogik an der Universität 

Wien. 

Unsere Aufgabenbereiche sind: 

- inhaltliche und organisatorische Angelegenheiten ces Studiums 
im universit�ren 8er eich, 

- Fr ag en =�- s:�nvcl!en Verwe r t ba r ke � t  interdisziplinärer 

Ko��etenze� �n der Praxis, 

- der Vere�=�. ��rc� das Studium gesell�c�a�tlichen Sedü�Lnissen 

une Bedi-;�n�en c��echt zu wErden. 

1 . D i enS.:'2 dev 

Rei+L" 9, EnL-:��>->_::,,:; und Ges!�ndheit ',or, i'ler"schen. Aus diesem 

Zusa��enha�g ergitt ��c� LÜr Sondcr- Jnj �eilpädagcg!nner di� 
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Auseinande�setzung mit Menschen mit Ve�haltensstörungen und 
Leidenszuständen. 

Oie wissenscha+tliche P ä dagogi k und Sonde�- und Heilpädagogik hat 

ih�em Anspruch gemäß die Au+gabe, das Praxis+eld theoretisch zu 
er+assen , um rUckwir kend diese im Sinne des Individuums zu gestalte n 
und au+tretende Probleme zu bewältigen . 

Oie Sonder- und Heilpädagogik und die Psychotherapie sind 

demgemäß hinsichtlich ihrer Prinzipien und Methoden ni�ht 

voneinander zu trennen. Die Geschichte der Psychotherapie 
dokumentiert das Naheverhältnis von Pädagogik/Sonder- und Heil­

pädagogik und Psychotherapie. 

Oie Berufsumschreibung nach §1 +aßt diese Tatsache klar ins Auge 
und +indet unser e vo ll e Zustimmung . 

2. oe� Entwurf zum Psychotherapiegesetz begUnstigt eine aus­
reichende psychothe r a p eutische Ve�so�gung der Bev ölkerung, da 

du�ch den o+fenen Zugang das Einfließen ve�schiedenste� Berufs­

erf a hr ungen in das psychotherapeutische Tätigkeits+eld ermög licht 
wird. In dieser Tatsache sehen wir eine wUnschenswerte 
Entwicklung interdisziplinärer psychothe�apeutischer Theorie und 
P r a xi s . 

oe� of+ene Zugang hat zu� Folge, daß psychotherapeutisches 
Handeln auch im Vorfeld der Krankenbehandlung stattfi nden kann 

(z.B. Prophylaxe, FrUherkennung) . 

Der Entwur+ zum Gesetz berUcksichtigt die Tatsache , daß 
de�zeit bereits 80 % der psychotherapeutisch Tätigen im engeren 
Sinn Nicht-Ä�·zte sind und scha++t eine bisher nicht festgesetzte, 

aber dringend notwendige gesetzliche Regelung. 

Die Möglichkeit, Teile des Propädeutikums bereits wäh r end eines 

Universitätsstudium zu absolvieren, läßt universitäre wissen­

scha+tliche Standards in die Psychotherapieausbildung einfließen . 
Das Propädeutikum wi�kt einer Bevorzugung bestimmter 
Berufsgruppen +Ur die Psychotherapieausbildung entgegen und ge­
währleistet eine eindeutig vergleichbare inhaltliche Basisaus­
bildung. 

Der Entwurf zum Gesetz legt eine zweigeteilte Ausbildung in sinn­

voller Verbindung von Theorie und Pra x is Test, womit die nötige 
Profsssionalität der kUn+tig psychotherapeutisch Tätigen, auch im 
Sinne des Konsumentenschutzes , gewäh�leistet ist . 

Positiv bemerkt sei, daß die praktische Ausbildung sowohl in Ein­
richtungen des Gesundheitswesens als auch des Sozialwesens 
absolviert werden kann, womit Er+ah�ungen aus unte�schiedlichen 

Feldern der psychosozia l en Versorgung integriert werden. 

3. Du�ch die geschlossene und eindeutig definie � te Berufs be-
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zeichnung "Psychother-apeut/Psychother-apeutin" und durch die 
Deklaraticnsp-Flicht wird es dem konsumenten und klienten klar et-­
sichtlich, wer zu psychotherapeutischem Handeln be-F�higt ist. 

4. Oie wechselseitige Verpflichtung zu� Konsultationszuweisung 
g ewä h r lei stet dem Patienten die bestmögliche Hil-Festellung durc� 

z wei gleichberechtigte Berufsgruppen. Wir begrUBen diese Regelung 
ausdrUcklich, da sie dem Patienten jene Behandlung bietet, der er 
beda,-f. 

5. Oie äußerst sinnvolle Zusammensetzung des Psychotherapie­
beirates rUckt die Behandlung von Sachfragen innerhalb dieses 
Gremiums in den I'-littelpunkt und vermeidet eine Monopol'isierung 
von Standesinteressen. 

Sollten einzelne Universitätsinstitute darauf drängen, Vertreter 
zu entsenden, dann mUssen die entsprechenden Möglichkeiten auch 
dem Institut fUr Sonder- und Heilpädagogik eingeräumt werden. 

Wir hoffen, mit dieser Stellungnahme unsere eindeutige Zustimmung 
zum Entww-f des Psychotherapiegesetzes klar und verständl ich dar­
gelegt und in weiterer Folge einen Beitrag zur Verabschiedung des 
Gesetzes geleistet zu haben. 

Mit freundlichen GrUßen 

StudentenvertreterInnen der 
Sonder- und Heilpädagogik 

Arbeitskreis fUr Sonder­
und Heilpädagogik 
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